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Leitsätze

Die Anordnung des Sofortvollzugs des Widerrufs einer gewerberechtlichen Er-
laubnis (hier: Erlaubnis nach �33 c GewO) kann sich als unverhältnismäÿig
darstellen, wenn sie zum Wegfall einer konkreten Chance zur Fortführung eines
Betriebes führt.

Die Verbandskompetenz für den Widerruf einer gewerberechtlichen Erlaub-
nis (hier: Erlaubnis nach �33 i GewO) kommt grundsätzlich allein dem Recht-
sträger derjenigen Behörde zu, in deren Bezirk die organisatorisch in gewissem
Maÿ verselbstständigte Betriebsstätte eines Unternehmens liegt, auf die sich die
Erlaubnis bezieht.

Tenor

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Verwaltungs-1
gerichts Stuttgart vom 4. Juni 2013 - 4 K 2737/13 - wird zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.2

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 37.500,� EUR festgesetzt.3

Gründe

I.4

Der Antragsteller begehrt die Anordnung bzw. Wiederherstellung der aufschieben-5
den Wirkung seines Widerspruchs gegen eine Verfügung der Antragsgegnerin,

∗http://openjur.de/u/665475.html (= openJur 2014, 119)
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mit der unter anderem ihm erteilte gewerberechtliche Erlaubnisse widerrufen
wurden.

Dem Antragsteller wurde von der Antragsgegnerin am 19.08.1976 eine gaststät-6
tenrechtliche Erlaubnis zum Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft und
am 04.03.1980 eine Erlaubnis zum gewerbsmäÿigen Aufstellen von Gewinn-
spielgeräten erteilt. Die Städte ..., ... und ... erteilten dem Antragsteller am
11.12.2003, 25.10.2005 und 13.08.2008 jeweils eine Erlaubnis zum Betrieb einer
Spielhalle. Zum 31.03.2013 meldete der Antragsteller nach Übergabe der Gast-
stätte an seine Ehefrau den Gaststättenbetrieb bei der Antragsgegnerin ab. Der
vom Antragsteller gegründeten ..., deren Geschäfte durch einen angestellten
Geschäftsführer betrieben werden, ist am 16.08.2013 von der Stadt ... eine Er-
laubnis zum gewerbsmäÿigen Aufstellen von Gewinnspielgeräten erteilt worden.
Diese Gesellschaft soll vom Antragsteller die Aufstellplätze in diversen Gaststät-
ten übernehmen, sobald ihr für alle Aufstellplätze Geeignetheitsbestätigungen
erteilt worden sind, was in zahlreichen Fällen schon erfolgt ist. Der Antragsteller
will dann auf die Aufstellerlaubnis verzichten.

Mit rechtskräftigem Strafbefehl vom 04.12.2009 wurde der Antragsteller wegen7
Hinterziehung von Einkommen- und Gewerbesteuern im Zeitraum von 2004 bis
2006 zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu je 250,� EUR verurteilt.

Mit Schreiben vom 12.07.2010 leitete die Antragsgegnerin ein Verfahren zum8
Widerruf der Aufstellerlaubnis und der Gaststättenerlaubnis ein.

In den Jahren 2008 bis 2013 wurden gegen den Antragsteller wiederholt recht-9
skräftige Buÿgeldbescheide erlassen, unter anderem wegen Verstöÿen im Zusam-
menhang mit dem Aufstellen von Gewinnspielgeräten, davon in vier Fällen we-
gen fehlender Geeignetheitsbestätigung, sowie wegen nicht rechtzeitiger Erfül-
lung von Erklärungsp�ichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Vergnü-
gungssteuer beim Betrieb von Gewinnspielgeräten, davon in einem Fall wegen
nicht rechtzeitiger Abgabe der Vergnügungssteuererklärung.

Derzeit sind weitere ordnungswidrigkeitenrechtliche Verfahren gegen den Antrag-10
steller eingeleitet, unter anderem wegen Verstöÿen im Zusammenhang mit dem
Aufstellen von Gewinnspielgeräten. Auÿerdem ist gegen den Antragsteller ein
Strafverfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung von Einkommen- und
Gewerbesteuer für das Jahr 2011 sowie wegen des Verdachts der Hinterziehung
von Umsatzsteuer für die Jahre 2011, 2012 und 2013 (erstes Quartal) anhängig.

Mit der nicht streitgegenständlichen Verfügung vom 08.07.2011 widerrief die11
Antragsgegnerin die dem Antragsteller erteilte Gaststättenerlaubnis und die
Aufstellerlaubnis.

Mit Verfügung vom 31.07.2013 hob sie diese, nicht bestandskräftige Verfügung12
auf (Zi�. 1 der Verfügung) und widerrief gleichzeitig (erneut) die Aufsteller-
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laubnis (Zi�. 2) und die Gaststättenerlaubnis (Zi�. 3) sowie die Spielhallener-
laubnisse (Zi�. 4 - 6). Dem Antragsteller wurde eine Abwicklungsfrist bis zum
26.08.2013 eingeräumt und nach Ablauf dieser Frist die Fortsetzung der er-
laubnisp�ichtigen Tätigkeiten der Zi�ern 2, 4, 5 und 6 untersagt (Zi�. 7). Ihm
wurde aufgegeben, die unter Zi�. 2 sowie Zi�. 4 - 6 genannten Urkunden nach
Bekanntgabe und die unter Zi�. 3 genannte Urkunde nach Bestandskraft der
Verfügung zurückzugeben (Zi�. 8). Für die Regelungen der Zi�ern 2, 4, 5, 6,
7 und 8 wurde die sofortige Vollziehung angeordnet (Zi�. 9). Weiter wurde für
den Fall, dass der Antragsteller die unter Zi�er 9 (gemeint: Zi�. 7) untersagten
Tätigkeiten nach dem 26.08.2013 noch ausüben sollte, unmittelbarer Zwang z.B.
durch Versiegelung der Betriebsräume, angedroht (Zi�. 10). Für den Fall, dass
der Antragsteller die unter Zi�. 7 (gemeint: Zi�. 8) genannten Urkunden nach
Bestandskraft der Verfügung nicht herausgeben sollte, wurde die Festsetzung
eines Zwangsgeldes in Höhe von 2.500,� EUR je Urkunde angedroht (Zi�. 11).

Hiergegen legte der Antragsteller mit Schreiben vom 05.08.2013 Widerspruch13
ein.

Am 07.08.2013 hat er beim Verwaltungsgericht Stuttgart beantragt, die auf-14
schiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen Zi�. 2, 4, 5, 6, 7 und 8 der Ver-
fügung der Antragsgegnerin vom 31.07.2013 wiederherzustellen und hinsichtlich
Zi�. 10 und 11 der Verfügung anzuordnen. Die Antragsgegnerin ist dem Antrag
entgegengetreten.

Mit Beschluss vom 04.09.2013, der Antragsgegnerin zugestellt am 18.09.2013,15
hat das Verwaltungsgericht dem Antrag des Antragstellers entsprochen, den
Antrag zu Zi�. 11 der Verfügung, den es als versehentlich gestellt ansah, aber
nicht beschieden. Zur Begründung hat das Verwaltungsgericht ausgeführt, es
fehle derzeit an einem besonderen, das gegenläu�ge private Interesse überwiegende
Vollzugsinteresse. Bestehende Steuerschulden würden dem Antragsteller nicht
mehr vorgehalten. Damit könnten sie auch nicht als Gefährdung der Belange
des Fiskus herangezogen werden. Es sei nicht davon auszugehen, dass durch den
Antragsteller mit groÿer Wahrscheinlichkeit die Begehung weiterer Gesetzesver-
stöÿe drohe, denen durch einen Sofortvollzug vorgebeugt werden müsse. Der
Verurteilung des Antragstellers wegen Einkommensteuer- und Gewerbesteuer-
hinterziehung lägen Taten aus den Jahren 2004 und 2005 zugrunde. Von beson-
derer Bedeutung sei, ob erneut die Begehung eines derartigen Steuerdeliktes dro-
he. Zwar sei ein neues Steuerstrafverfahren gegen den Antragsteller eingeleitet
worden. Allerdings sei dieses Verfahren noch ganz am Anfang. Von daher lasse
sich beim derzeitigen Stand auch kein Hang des Antragstellers zur generellen
Missachtung der gewerberechtlichen P�ichten feststellen. Gleiches gelte hin-
sichtlich der rechtskräftig entschiedenen Ordnungswidrigkeiten. Soweit in der
angefochtenen Verfügung weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren erwähnt wür-
den, sei diesen Verfahren gemeinsam, dass es keine rechtskräftigen Entscheidun-
gen gebe. Soweit das Aufstellen von Spielautomaten in diesem Zusammenhang
relevant sei, sei sicherlich ein Zusammenhang mit der Automatenaufstellung
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gegeben, indes sei auch hier u. a. unklar, ob der Antragsteller sie einräume.
Es lasse sich nicht feststellen, dass der Antragsteller hartnäckig auch nach Er-
lass der (ersten) Verfügung zahlreiche Ordnungswidrigkeiten begehe und von
vorausgegangenen Sanktionen unbeeindruckt sei. Die Prognose laufender weit-
erer Verstöÿe lasse sich derzeit nicht tre�en. Soweit die Antragsgegnerin Spiel-
hallenerlaubnisse des Antragstellers widerrufen habe, welche ihm durch andere
Städte in deren Zuständigkeitsbereich erteilt worden seien, sei die Verfügung
o�ensichtlich rechtswidrig. Diese Städte seien jeweils auch für den Widerruf der
Spielhallenerlaubnis örtlich zuständig. Es liege keine Zuständigkeitskonkurrenz
vor, so dass auch �3 Abs. 2 Satz 1 LVwVfG nicht einschlägig sei.

Hiergegen richtet sich die am 30.09.2013 erhobene und am 16.10.2013 begrün-16
dete Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie macht geltend, es komme für die
Beurteilung der Unzuverlässigkeit nicht darauf an, ob das Strafverfahren bere-
its abgeschlossen sei oder nicht. Bereits die Einleitung dieses Verfahrens zeige,
dass zu erwarten sei, dass sich der Antragsteller auch in Zukunft nicht an die
geltenden Vorschriften halten werde. Entgegen der Ansicht des Verwaltungs-
gerichts gebe es ausreichend Anhaltspunkte, aus denen die Besorgnis zu ent-
nehmen sei, dass der Antragsteller bei einem Aufschub der Vollziehung bis zur
rechtskräftigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren sein bisheriges Verhal-
ten fortsetzen und berechtigte Belange der Allgemeinheit schädigen werde. Die
örtliche Zuständigkeit für den Widerruf der Spielhallenerlaubnisse ergebe sich
aus �3 Abs. 1 Zi�. 2 i.V.m. �3 Abs. 2 Satz 1 LVwVfG. Das Unternehmen des
Antragstellers werde als Einzel�rma betrieben. Es habe seinen Hauptsitz in
Stuttgart. Darüber hinaus unterhalte es zusätzlich noch weitere Betriebsstät-
ten in verschiedenen Städten und Gemeinden. Somit sei die Antragsgegner-
in örtlich zuständige Behörde. Da den anderen Städten ebenfalls die örtliche
Zuständigkeit obliege, komme es zu einer Zuständigkeitskonkurrenz. Die Un-
zuverlässigkeit des Antragstellers beziehe sich auf sein gesamtes Unternehmen
und nicht nur auf eine Betriebsstätte. Sollte sie örtlich nicht zuständig gewe-
sen sein, so sei die Verletzung der örtlichen Zuständigkeit gemäÿ �46 LVwVfG
unerheblich, da eine mögliche Verletzung der örtlichen Zuständigkeit nicht die
Entscheidung in der Sache beein�usse. Die Behörden vor Ort seien im Übrigen
über die Vorgehensweise der Antragsgegnerin informiert gewesen und hätten
dieser zugestimmt.

Die Antragsgegnerin beantragt,17

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 4. September 2013 - 4 K18
2737/13 - zu ändern und den Antrag abzulehnen.

Der Antragsteller beantragt,19

die Beschwerde zurückzuweisen.20

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss.21
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Dem Senat liegen die Akten der Antragsgegnerin, des Verwaltungsgerichts Stuttgart22
und des Regierungspräsidiums Stuttgart vor. Hierauf und auf die zwischen den
Beteiligten gewechselten Schriftsätze wird wegen der weiteren Einzelheiten des
Sach- und Streitstandes verwiesen.

II.23

Die nach �146 Abs. 4 VwGO statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde ist24
nicht begründet.

Der Antrag des Antragstellers erweist sich auch unter Berücksichtigung der25
rechtzeitig (�146 Abs. 4 Satz 1 VwGO) in der Beschwerdebegründung dargelegten
Gründe, auf deren Prüfung der Senat grundsätzlich beschränkt ist (�146 Abs. 4
Satz 6 VwGO), als zulässig und begründet.

1. Der Antrag ist zulässig, insbesondere statthaft.26

Der gegen Zi�. 2, 4, 5, 6, 7 und 8 sowie 10 und 11 der angefochtenen Verfü-27
gung erhobene Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (�80 Abs. 1 Satz
1 VwGO), weil die Antragsgegnerin die sofortige Vollziehung der Zi�ern 2, 4, 5,
6, 7 und 8 der Verfügung angeordnet hat (�80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO) und
der Widerspruch gegen die in Zi�ern 10 und 11 angeordneten Maÿnahmen der
Verwaltungsvollstreckung kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung entfaltet
(�80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, �12 LVwVG).

Nur zur Klarstellung weist der Senat mit Blick auf das im Beschwerdeverfahren28
erfolgte Vorbringen der Beteiligten darauf hin, dass der Widerruf der Gast-
stättenerlaubnis (Zi�. 3 der angefochtenen Verfügung) - zutre�end - nicht zum
Gegenstand des Verfahrens gemacht wurde. Allerdings liegt trotz der insoweit
zum 31.03.2013 erfolgten Gewerbeabmeldung ein belastender Verwaltungsakt
vor, weil die Gaststättenerlaubnis nicht erloschen ist. Nach �1 LGastG, �8 GastG
erlischt die Erlaubnis erst, wenn der Betrieb seit einem Jahr nicht mehr aus-
geübt wird. In der Verpachtung des Betriebes sowie in der Gewerbeabmeldung
liegt auch kein konkludenter Verzicht auf die Gaststättenerlaubnis (VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 30.12.1996 - 14 S 2158/96 -, GewArch 1997, 121). Für
einen Antrag nach �80 Abs. 5 VwGO würde es auch nicht mit Blick darauf, dass
der Antragsteller die Gaststätte nicht mehr betreibt, am Rechtsschutzbedürfnis
fehlen. Denn ein sofort vollziehbarer Widerruf der Gaststättenerlaubnis ist nach
�1 LGastG, �31 GastG, �149 Abs. 2 Nr. 1a GewO in das Gewerbezentralregis-
ter einzutragen und dieser Eintrag ist nach �1 LGastG, �31 GastG, �152 Abs.
3 GewO i.V.m. Abs. 1 GewO zu entfernen, wenn die Vollziehbarkeit aufgrund
gerichtlicher Entscheidung entfällt (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom
18.03.2009 - 6 S 2816/08 -). Vorliegend fehlt es aber hinsichtlich des Widerrufs
der Gaststättenerlaubnis bereits an der Anordnung des Sofortvollzugs. Auch
wurde der weitere, zwischenzeitlich durch die Ehefrau des Antragstellers erfol-
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gende Betrieb der Gaststätte - trotz insoweit missverständlicher Bezugnahme
auf �1 LGastG, �31 GastG, �15 Abs. 2 Satz 1 GewO in der Begründung des
Bescheids - im unter diesen Umständen maÿgeblichen Tenor der Verfügung (dort
Zi�. 7) zutre�end bereits nicht und erst recht nicht mit sofortiger Wirkung un-
tersagt; eine entsprechende Betriebsuntersagung ist damit ebenfalls nicht Gegen-
stand des Verfahrens.

Soweit sich der Antrag gegen die Androhung eines Zwangsgelds in Zi�. 11 der29
Verfügung richtet, ist er nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden.
Das Verwaltungsgericht hat angenommen, insoweit bestehe keine sofortige Vol-
lziehbarkeit, deshalb den Antrag des Antragstellers einschränkend ausgelegt und
nicht beschieden. Der Antragsteller hat dies nicht beanstandet.

2. Der Antrag ist auch begründet.30

Das Verwaltungsgericht ist im Ergebnis zutre�end davon ausgegangen, dass es31
an einem hinreichenden Vollzugsinteresse für den angefochtenen Verwaltungsakt
fehlt. Das Verwaltungsgericht hat eine eigene Ermessensentscheidung darüber
zu tre�en, ob das Interesse an der sofortigen Vollziehung der angefochtenen
Verfügung das Aufschubinteresse des Antragstellers überwiegt. Hierbei orien-
tiert es sich unter anderem an den Erfolgsaussichten des Antragstellers im noch
durchzuführenden Widerspruchsverfahren.

Ergibt die hierbei vorzunehmende summarische Prüfung der Sach- und Recht-32
slage, dass die Verfügung voraussichtlich zu Lasten des Antragstellers rechtswidrig
ist, fehlt es regelmäÿig schon aus diesem Grund an einem hinreichenden Vol-
lzugsinteresse.

Erweist sich der angefochtene Verwaltungsakt danach als voraussichtlich recht-33
mäÿig, ist zu unterscheiden:

Soweit die Antragsgegnerin den Sofortvollzug der angegri�enen Verfügung ange-34
ordnet hat, also hinsichtlich des Widerrufs der Aufstellerlaubnis und der Spiel-
hallenerlaubnisse, der verfügten Untersagung der entsprechenden Tätigkeiten
und der Herausgabe hierauf bezogener Urkunden, kommt dies einem behördlich
verhängten vorläu�gen Berufsverbot gleich. Für die Verhängung eines vorläu-
�gen Berufsvorbots würde nicht schon die hohe Wahrscheinlichkeit genügen,
dass das Hauptsacheverfahren die Rechtmäÿigkeit des Berufsverbots bestätigen
wird. Vielmehr setzt sie gemäÿ Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsgebot
die zusätzliche, aufgrund einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalles
vorzunehmende Feststellung voraus, dass sie schon vor Rechtskraft des Haupt-
sacheverfahrens als Präventivmaÿnahme zur Abwehr konkreter Gefahren für
wichtige Gemeinschaftsgüter erforderlich ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.10.2003
- 1 BvR 1594/03 -, NJW 2003, 3618). Für ein hinreichendes Vollzugsinteresse
müssten also zusätzlich zur voraussichtlichen Rechtmäÿigkeit der Verfügung An-
haltspunkte für die Besorgnis vorliegen, der Antragsteller werde bei einem Auf-
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schub der Vollziehung bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Hauptsachev-
erfahren sein bisheriges Verhalten fortsetzen und die berechtigten Belange der
Allgemeinheit zusätzlich gefährden (vgl. Senat, Beschluss vom 27.01.2006 - 6 S
1860/05 -, NVwZ-RR 2006, 395). Darüber hinaus ist zu beachten, dass e�ektiver
Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) nur dann gewährleistet ist, wenn für sofort vol-
lziehbar erklärte Eingri�e in grundrechtlich gewährleistete Freiheiten noch ein-
mal einer gesonderten - über die Beurteilung der zugrundeliegenden Verfügung
hinausgehenden - Verhältnismäÿigkeitsprüfung unterzogen werden. Es ist eine
Abwägung der Folgen, die bei einem Aufschub der Maÿnahmen für die Dauer des
Rechtsstreits zu befürchten sind, und denjenigen, welche demgegenüber bei dem
Antragsteller wegen des Sofortvollzugs eintreten würden, vorzunehmen (BVerfG,
Beschluss vom 24.10.2003, a.a.O.). Nur wenn auch diese zu Lasten des Antrag-
stellers ausfällt, ist ein hinreichendes Vollzugsinteresse gegeben.

Soweit die angefochtene Verfügung schon kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist35
(Zi�. 10 der Verfügung), genügt für ein hinreichendes Vollzugsinteresse demge-
genüber die voraussichtliche Rechtmäÿigkeit der Verfügung (vgl. Funke-Kaiser,
in: Bader, VwGO, 5. Au�., �80 Rn. 91).

a) Der Widerruf der Aufstellerlaubnis ist voraussichtlich rechtmäÿig, die dies-36
bezügliche Anordnung des Sofortvollzugs ist aber unverhältnismäÿig.

aa) Nach �49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LVwVfG darf ein rechtmäÿiger begünstigender37
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Behörde aufgrund
nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht
zu erlassen und wenn ohne den Widerruf das ö�entliche Interesse gefährdet
wäre. Nach �33c Abs. 2 Satz 1 GewO ist die nach �33c Abs. 1 Satz 1 GewO er-
forderliche Erlaubnis für das gewerbsmäÿige Aufstellen von Gewinnspielgeräten
zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller
die für die Aufstellung von Spielgeräten erforderliche Zuverlässigkeit nicht be-
sitzt. Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt nach �33c Abs. 2 Satz 2 GewO in
der Regel nicht, wer in den letzten drei Jahren vor Stellung des Antrags wegen
einer der dort genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist.

Die Verurteilung des Antragstellers wegen Steuerhinterziehung gehört nicht zu38
diesem Katalog von Straftaten. Die Unzuverlässigkeit kann sich auÿer aus den
in �33c Abs. 2 Satz 2 GewO genannten Gesichtspunkten aber auch aus an-
deren Gründen ergeben. Diese entsprechen denjenigen, die die Gewerbeunter-
sagung nach �35 GewO zu rechtfertigen vermögen. Wie �35 GewO dient auch
�33c Abs. 2 GewO unter anderem dem Schutz der Allgemeinheit vor unzuver-
lässigen Gewerbetreibenden. Der Erlaubnisversagungsgrund der (allgemeinen)
Unzuverlässigkeit liegt vor, wenn der Gewerbetreibende nach dem Gesamtbild
seines Verhaltens keine Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ord-
nungsgemäÿ betreibt. Zum ordnungsgemäÿen Betrieb eines Gewerbes gehört
unter anderem die Erfüllung der steuerlichen Zahlungs- und Erklärungsp�icht-
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en. Die nachhaltige Verletzung solcher P�ichten kann je nach den Umständen
des Einzelfalls den Schluss auf die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit rechtfer-
tigen (BVerwG, Beschluss vom 22.06.1994 - 1 B 114.94 -, GewArch 1995, 111).

Die der Verurteilung des Antragstellers zugrundeliegende Verletzung seiner ma-39
teriellen steuerlichen Erklärungsp�ichten über einen Zeitraum von drei Jahren
hinweg ist zwar nachhaltig, lässt aber für sich genommen noch nicht den Schluss
zu, dass die P�ichten auch zukünftig verletzt werden, weil die Taten lange Zeit
zurückliegen (vgl. zu diesem Gesichtspunkt Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat,
GewO, 8. Au�., �35 Rn. 43). Ob der Antragsteller in den Jahren 2011 - 2013
erneut materielle steuerliche Erklärungsp�ichten verletzt hat, steht im Zeitpunkt
der Entscheidung des Senats nicht fest. Eine diesbezügliche Feststellung setzt
zwar nicht das Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhin-
terziehung voraus, sondern ist gegebenenfalls von den Verwaltungsgerichten zu
tre�en (vgl. Ennuschat, a.a.O., �35 Rn. 42 m.w.N. für das behördliche Ver-
fahren). Eine solche Erhebung ist aber nicht Aufgabe des gerichtlichen Eilver-
fahrens.

Der Antragsteller hat jedoch ausweislich der insoweit ergangenen rechtskräftigen40
Buÿgeldbescheide auch in den Jahren 2011 und 2012 wiederholt seine formellen
steuerlichen Erklärungsp�ichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Vergnü-
gungssteuern für die von ihm aufgestellten Gewinnspielgeräte verletzt. Auch
das den übrigen rechtskräftigen Buÿgeldbescheiden zugrundeliegende Verhalten
weist zum Teil einen Gewerbebezug auf und kann deshalb die Unzuverlässigkeit
indizieren (vgl. Ennuschat, a.a.O., Rn. 47). Dies gilt insbesondere für die in den
Jahren 2010, 2011 und 2013 gehäuft erfolgten Verstöÿe gegen gewerberechtliche
Vorgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Gewinnspielgeräten.

Bei einer Gesamtschau dieser Verstöÿe gegen formelle steuerliche Erklärungsp�icht-41
en und gewerberechtliche Verp�ichtungen mit der früheren Verurteilung we-
gen Steuerhinterziehung ist es wahrscheinlich (zum Prognosemaÿstab vgl. En-
nuschat, a.a.O., Rn. 31), dass der Antragsteller auch zukünftig sein Gewerbe
nicht ordnungsgemäÿ betreiben wird und damit unzuverlässig ist. Damit dürfte
dem Antragsteller aber eine Aufstellerlaubnis heute nicht mehr erteilt werden.

Die für den Widerruf weiter erforderliche Gefährdung des ö�entlichen Interess-42
es, wenn dem Antragsteller die Aufstellerlaubnis belassen würde, folgt aus dem
Umstand, dass vor dem Hintergrund seines bisherigen Verhaltens mit weiteren
gewerberechtlich relevanten Verstöÿen des Antragstellers zu rechnen ist.

Der Widerruf ist auch nicht ermessensfehlerhaft erfolgt. Insbesondere hat der43
Antragsteller bislang nicht auf die Aufstellerlaubnis verzichtet, weshalb der
Widerruf nach wie vor erforderlich ist.

bb) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist aber unverhältnismäÿig.44

8



Vorliegend ist zwar damit zu rechnen, dass der Antragsteller auch zukünftig45
seine gewerberechtlichen P�ichten nicht erfüllen wird. Auch mit Blick darauf,
dass es während des seit 12.07.2010 laufenden Widerrufsverfahrens und auch
nach der ersten Widerrufsverfügung zu neuen P�ichtverletzungen gekommen ist,
die mit rechtskräftigen Buÿgeldbescheiden geahndet wurden, ist damit zu rech-
nen, dass bis zur Rechtskraft des Widerrufs weitere P�ichtverletzungen erfolgen.
Allerdings hätte der Widerruf der Aufstellerlaubnis mit sofortiger Wirkung nicht
nur wie regelmäÿig voraussichtlich das wirtschaftliche Ende des Betriebs zur
Folge, weil die Gastwirte auf andere Aufsteller ausweichen würden. Vielmehr
würde der Sofortvollzug darüber hinaus zum Wegfall einer konkreten Fort-
führungschance führen. Denn der Betrieb des Antragstellers könnte anders als
regelmäÿig sonst voraussichtlich erhalten werden, wenn die Aufstellerlaubnis
nicht mit sofortiger Wirkung widerrufen würde und der Antragsteller somit die
Übertragung seiner geschäftlichen Aktivitäten in diesem Bereich auf einen Drit-
ten, die bereits zum Teil umgesetzt ist, abschlieÿen könnte. Konkrete Anhalt-
spunkte dafür, dass sich dabei um eine reine Strohmannkonstruktion handelt,
hat der Senat nicht. Unter diesen Umständen erweist sich der Sofortvollzug aber
als unverhältnismäÿig.

b) Der Widerruf der Spielhallenerlaubnisse durch die Antragsgegnerin ist vo-46
raussichtlich rechtswidrig, weil ihr hierfür die Verbandskompetenz fehlt.

Maÿgebliche Rechtsgrundlage für den Widerruf ist auch insoweit �49 LVwVfG.47
Demgegenüber ist �41 Abs. 4 LGlüG nicht anwendbar, da sich diese Regelung
schon nach ihrem Wortlaut nur auf Spielhallenerlaubnisse bezieht, die auf der
Grundlage des �41 LGlüG, nicht wie hier auf der Grundlage von �33 i GewO,
erteilt wurden.

Nach �49 Abs. 5 LVwVfG entscheidet über den Widerruf nach - wie hier gegeben-48
er - Unanfechtbarkeit des Ausgangsverwaltungsakts die nach �3 LVwVfG zuständi-
ge Behörde. Dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwaltungsakt von
einer anderen Behörde erlassen worden ist.

�49 Abs. 5 LVwVfG tri�t eine Regelung nur für die örtliche Zuständigkeit. Die49
sachliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem anwendbaren Sachrecht. Beste-
hen keine speziellen Regelungen, kommt es bei unanfechtbaren Ausgangsverwal-
tungsakten auf die sachliche Zuständigkeit für den Erlass des Ausgangsverwal-
tungsakts im Zeitpunkt des Widerrufs bei Zugrundelegung der dann geltenden
Rechtslage an (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12. Au�., Rn. 164 sowie BVer-
wG, Urteil vom 20.12.1999 - 7 C 42/98 -, BVerwGE 110, 226; VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 25.08.2008 - 13 S 201/08 -, VBlBW 2009, 150).

Die sachliche Zuständigkeit für die Erteilung von - mit der angefochtenen Ver-50
fügung widerrufenen - Erlaubnissen nach �33 i GewO regeln die nach wie vor in
Kraft be�ndlichen ��1, 6 GewOZuVO. Allerdings können Erlaubnisse nach �33
i GewO nicht mehr erteilt werden (�51 Abs. 3 Satz 1 LGlüG). Für die Erteilung
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von Spielhallenerlaubnissen nach �41 LGlüG bestimmt sich die Zuständigkeit
nach �47 Abs. 5 Satz 1 LGlüG (vgl. aber auch �47 Abs. 6 LGlüG). Es kann o�en
bleiben, welche von beiden Zuständigkeitsnormen anwendbar ist, weil sie übere-
instimmen. Zuständig sind jeweils die unteren Verwaltungsbehörden sowie die
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit eigener Baurechtszuständigkeit.

Auch soweit Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden als Stadtkreise oder51
Groÿe Kreisstädte untere Verwaltungsbehörden �sind� (�15 Abs. 1 LVG), sind
Verwaltungsträger gleichwohl die Gemeinden, während bei den übrigen un-
teren Verwaltungsbehörden Verwaltungsträger das Land ist. (vgl. Maurer, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 18. Au�., �22 Rn. 26). In der Zuweisung von Auf-
gaben an verschiedene Träger der ö�entlichen Verwaltung, also Gemeinden, Ver-
waltungsgemeinschaften und das Land, in ��1, 6 GewOZuVO bzw. �47 Abs. 5
LGlüG liegt damit zugleich eine (allerdings nicht vollständige) Regelung der
Verbandszuständigkeit (Verbandskompetenz). Zur abschlieÿenden Bestimmung
des zuständigen Rechtsträgers �ndet �3 LVwVfG entsprechende Anwendung
(vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2012 - 1 C 5.11 - zur entsprechenden An-
wendung des �3 BVwVfG bei fehlender Regelung der Verbandskompetenz der
Länder; ablehnend zur entsprechenden Anwendung (jedenfalls) von �3 Abs. 1
VwVfG demgegenüber etwa Kopp/Ramsauer, a.a.O., �3 Rn. 3; Schliesky, in:
Knack/Henneke, VwVfG, 9. Au�., �3 Rn. 11).

Die Antragsgegnerin ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass sie nach �49 Abs.52
5, �3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 LVwVfG örtlich und, weil auch insoweit �3 Abs.
1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 LVwVfG Anwendung �ndet, damit auch verbandsmäÿig
zuständig ist.

Nach �3 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG ist in Angelegenheiten, die sich auf den Be-53
trieb eines Unternehmens oder einer seiner Betriebsstätten beziehen, die Be-
hörde, in deren Bezirk das Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben wird,
zuständig. Sind danach mehrere Behörden zuständig, so entscheidet nach �3
Abs. 2 Satz 1 LVwVfG grundsätzlich die Behörde, die zuerst mit der Sache be-
fasst worden ist. Die gesonderte Au�ührung der Betriebsstätten als eines organ-
isatorisch in gewissem Maÿ verselbstständigten Teils eines Unternehmens dient
dazu, in Anpassung an die Gegebenheiten der Wirtschaft dem Prinzip der sach-
nahen Entscheidung Geltung zu verscha�en. Nach der für den Bereich des Ver-
waltungsverfahrensrechts übertragbaren Regelung des �12 Satz 1 AO ist Betrieb-
sstätte jede feste Geschäftseinrichtung, die der Tätigkeit eines Unternehmens
dient (vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 4. Au�., �3 Rn. 12). Ist in
einer �Angelegenheit� ein hinreichender Bezug zum Betrieb einer Betriebsstätte
gegeben, liegt darin nach Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Regelung nicht
gleichzeitig eine �Angelegenheit�, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens
im Sinne dieser Regelung bezieht, auch wenn das Gesamtunternehmen als solch-
es ebenfalls betro�en ist. Dieses stellt sich gewissermaÿen nur als weitere �Be-
triebsstätte� dar (vgl. �12 AO). Bei mehreren Betriebsstätten besteht keine
Zuständigkeitskonkurrenz, zuständig ist bei mehreren Betriebsstätten eines Un-
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ternehmens allein die Behörde, in deren Bezirk sich die betre�ende Betrieb-
sstätte be�ndet (Ronellen�tsch, in: Bader/Ronellen�tsch, VwVfG, �3 Rn. 13;
Ziekow, VwVfG, �3 Rn. 16). Eine Zuständigkeitskonkurrenz nach �3 Abs. 1 Nr.
2 LVwVfG ist demgegenüber etwa denkbar, wenn eine Betriebsstätte im Bezirk
mehrerer Behörden liegt. Für eine genehmigungs- oder überwachungsp�ichtige
Anlage ist also die Behörde mit Bezug zum Ort des Betriebes der Anlage, nicht
diejenige am Sitz des Unternehmens örtlich zuständig (Schliesky, a.a.O., �3 Rn.
21).

54
Ortlich und verbandsmäÿig zuständig für den Widerruf der Spielhallener-

laubnisse sind also die Städte ..., ... und ... für die jeweils auf ihrem Gemein-
degebiet liegende betrieblich verselbstständigte Spielhalle.

Damit bedarf es auch keines Rückgri�s auf �3 Abs. 2 Satz 1 LVwVfG, der eine55
Zuständigkeitskonkurrenz mehrerer verschiedener Behörden voraussetzt. Ein-
schlägig wäre mit Blick darauf, dass auch am Sitz des Unternehmens, also einer
weiteren Betriebsstätte (vgl. �12 AO), und damit im Zuständigkeitsbereich der
Antragsgegnerin wegen gewerberechtlicher Unzuverlässigkeit gegen den Antrag-
steller vorgegangen werden soll, die Regelung des �3 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG.
Danach kann in den Fällen, in denen eine gleiche Angelegenheit sich auf mehrere
Betriebsstätten eines Betriebs oder Unternehmens bezieht, also in Fällen paral-
leler Zuständigkeit, eine der nach �3 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG zuständigen Behörden
durch die fachlich zuständige Aufsichtsbehörde als gemeinsame zuständige Be-
hörde bestimmt werden, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten
zur einheitlichen Entscheidung geboten ist. Der Begri� �gleiche Angelegenheit�
meint dabei gleichartige Angelegenheit bzw. Angelegenheiten (Bonk, a.a.O., Rn.
23; Kopp/Ramsauer, a.a.O., �3 Rn. 42). �3 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG erfasst also
insbesondere Fälle der grundsätzlich alleinigen Zuständigkeit verschiedener Be-
hörden nach �3 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG für je unterschiedliche Betriebsstätten,
wobei die jeweils zu tre�enden Entscheidungen gleichgelagerte Fragen aufwer-
fen. Eine Zuständigkeit der Antragsgegnerin nach dieser Vorschrift setzt aber
ihre Bestimmung durch die gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde
voraus, an der es fehlt.

Die Zuständigkeit der Antragsgegnerin wurde auch nicht durch die Zustimmung56
der übrigen Städte begründet. Wegen der Bindung der Verwaltung an Gesetz
und Recht und die gesetzlich normierte Kompetenzordnung sind im Verwal-
tungsverfahrensrecht Zuständigkeitsvereinbarungen zwischen Behörden grund-
sätzlich unzulässig und nur bei gesetzlicher Ermächtigung wirksam. Auch eine
einseitige Zuständigkeitsübertragung durch Amtshilfe, Delegation oder Mandat
ist ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage unzulässig (Bonk, a.a.O., �3 Rn.
6). Hieran fehlt es. Es liegt insbesondere keine nach ��4 �. LVwVfG, Art. 35 GG
vorgesehene Amtshilfe vor, da es bereits an einem �fremden� Hauptverfahren
der übrigen Städte fehlt, zu dem �ergänzende� Hilfe geleistet wird, sondern das
Verfahren insgesamt von der Antragsgegnerin geführt wurde (vgl. Bonk, a.a.O.,
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�4 Rn. 20). Es liegt auch kein Fall von �3 Abs. 3 LVwVfG vor.

Fehlt es an der Verbandskompetenz, hat dies bei O�enkundigkeit die Nichtigkeit57
des Verwaltungsakts zur Folge. An der erforderlichen O�enkundigkeit fehlt es
aber deshalb, weil eine Zuständigkeit der Antragsgegnerin nicht unter jedem
denkbaren Gesichtspunkt ausgeschlossen ist, sondern sie vielmehr entsprechend
�3 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG verbandsmäÿig zuständig werden könnte (vgl. dazu
Kopp/Ramsauer, a.a.O., �44 Rn. 14). Die fehlende örtliche Zuständigkeit führt
vorliegend ebenfalls nicht zur Nichtigkeit der Widerrufsverfügungen ( ��44 Abs.
2 Nr. 3, 3 Abs. 1 Nr. 1 LVwVfG).

Der Aufhebung der angefochtenen Widerrufe der Spielhallenerlaubnisse steht58
auch nicht �46 LVwVfG entgegen. Danach kann die Aufhebung eines Verwal-
tungsakts, der nicht nach �44 LVwVfG nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht
werden, weil er unter Verletzung der Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit
zustande gekommen ist, wenn o�ensichtlich ist, dass die Verletzung die Entschei-
dung in der Sache nicht beein�usst hat.

Bei Ermessensentscheidungen wie demWiderruf nach �49 LVwVfG ist im Regelfall59
die Möglichkeit nicht auszuschlieÿen, dass die örtlich zuständige Behörde zu ein-
er anderen Entscheidung in der Sache hätte kommen können; der Zuständigkeits-
fehler wäre also grundsätzlich relevant (Kopp/Ramsauer, a.a.O., �46 Rn. 32).
Vorliegend ist aber eine Ausnahme hiervon gegeben, weil die zuständigen Behör-
den in Kenntnis des Sachverhalts ihre Zustimmung zu dem Vorgehen gegeben
haben, also ebenso entschieden hätten. Es ist deshalb auch o�ensichtlich, dass
der Fehler auf die Entscheidung in der Sache ohne Ein�uss geblieben ist.

�46 LVwVfG greift aber schon seinem Wortlaut nach nicht ein, soweit in der60
Verletzung der örtlichen Zuständigkeit wie hier zugleich eine Verletzung der
Verbandskompetenz liegt. Eine entsprechende Anwendung scheidet schon auf-
grund des Ausnahmecharakters der Regelung aus. Auch liegt anders als bei
einem bloÿen Verstoÿ gegen die örtliche Zuständigkeit ein materiell-rechtlich
nicht vorgesehener Eingri� in ein zwischen Dritten bestehendes Rechtsverhältnis
und damit ein Verstoÿ gegen materielles Recht vor (vgl. etwa Kopp/Ramsauer,
a.a.O., �46 Rn. 11; Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, a.a.O., �46 Rn. 22; Ziekow,
VwVfG, �46 Rn. 9 m.N. der z.T. di�erenzierenden Rechtsprechung).

c) Die auf �15 Abs. 2 Satz 1 GewO gestützte Untersagung des weiteren Auf-61
stellens von Gewinnspielgeräten und des Spielhallenbetriebs ist voraussichtlich
ebenfalls rechtswidrig. Nach dieser Regelung kann die Fortsetzung des Betriebes
von der zuständigen Behörde verhindert werden, wenn ein Gewerbe, zu dessen
Ausübung eine Erlaubnis, Genehmigung, Konzession oder Bewilligung (Zulas-
sung) erforderlich ist, ohne diese Zulassung betrieben wird. Die Rechtswidrigkeit
der Untersagungsverfügung folgt für den Betrieb der Spielhallen schon aus der
fehlenden Verbandszuständigkeit der Antragsgegnerin (s. dazu oben b)) und im
Übrigen und unabhängig davon daraus, dass das jeweilige Gewerbe nachWieder-
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herstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die Widerruf-
sentscheidungen nicht ohne Zulassung betrieben wird, weil die Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung jedenfalls - ex tunc - dazu führt, dass jegliche
tatsächliche oder rechtliche Folgerung aus dem Widerruf zu unterlassen ist (vgl.
Saurenhaus, in: Wysk, VwGO, �80 Rn. 9 f.).

d) Entsprechendes gilt für die auf �52 Satz 1 LVwVfG gestützte Anordnung62
der Herausgabe der Urkunden über die Aufstellerlaubnis und die Spielhallener-
laubnisse. Danach kann die Behörde, wenn ein Verwaltungsakt widerrufen oder
zurückgenommen oder seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht oder
nicht mehr gegeben ist, vorliegend also bei Bestandskraft oder sofortiger Vol-
lziehbarkeit der Widerrufsentscheidungen (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12.
Au�., �52 Rn. 6 f.), die auf Grund dieses Verwaltungsakts erteilten Urkunden,
die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu deren Ausübung
bestimmt sind, zurückfordern. Die Anordnung des Sofortvollzugs hinsichtlich
der Herausgabe der Urkunde über die Gaststättenerlaubnis nach Bestandskraft
der Verfügung (Zi�. 8 der Verfügung), wovon auch die Bestandskraft der Her-
ausgabeverfügung umfasst ist, ist schon deshalb rechtswidrig, weil eine bestand-
skräftige Herausgabeverp�ichtung kraft Gesetzes vollziehbar ist (�2 LVwVG).
Die möglicherweise beabsichtigte Anordnung des Sofortvollzugs für den Fall der
Bestandskraft des Widerrufs der Gaststättenerlaubnis ist nicht verfügt worden.
Auch die Begründung des Bescheids lässt eine andere Bewertung nicht zu.

e) Die angefochtene Androhung unmittelbaren Zwangs (Zi�. 10 der Verfügung)63
ist schon deshalb rechtswidrig, weil es nach Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung des Widerspruchs gegen die Untersagungsverfügung an einem voll-
streckbaren Grundverwaltungsakt fehlt (�2 LVwVG).

3. Die Kostenentscheidung folgt aus �154 Abs. 2 VwGO. Die Festsetzung des64
Streitwerts ergibt sich aus ��53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1, 39 Abs. 1 GKG (s. dazu
auch Beschluss des Senats vom heutigen Tag im Verfahren 6 S 2266/13).

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (�152 Abs. 1 VwGO).65
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